
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

mit einigen Themen verabschieden wir uns ins Wochenende. 

1. Aktivitäten der WPK für Ihre Mitglieder
2. Wenn die Öffnungsklausel verschlossen bleibt
3. wp.net-Fortbildung 2019/20

1. Aktivitäten der WPK für Ihre Mitglieder

die Kammerversammlung 2019 am 10. Mai steht unter dem Leithema Wirtschaftsprüfung – 
Herausforderung und Chance. Am Vorabend ab 19 Uhr trifft sich der Berufsstand unter der 
Reichstagskuppel in ungezwungener Atmosphäre im Käfer Dachgarten Restaurant. Networking in 
einer entspannten Atmosphäre, lautet hier die Devise. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 
diesem Rahmen. 

Am Freitagvormittag sind Vorträge und Vorstellungen angesagt. Am Nachmittag gibt 
es verschiedene Workshops. Mich treffen Sie im Workshop "Ausgestaltung des 
Qualitätssicherungssystems in kleinen Praxen". Ich gehe davon aus, dass von den Ende 2018 
gezählten 3.230 gesetzlichen Prüferpraxen mehr als die Hälfte zu den kleinen Praxen gerechnet 
werden können. Hier besteht noch viel Potenzial zur Realisierung der Verhältnismäßigkeit der 
Qualitätskontrolle.  

Bestimmt wird es Gelegenheiten in den Pausen geben, dass sich die wp.net-Mitglieder zum 
Gedankenaustausch treffen.   

Eine Woche später startet die WPK-Reihe "WPK aktuell Mitgliederinformationen 2019" zu 
ausgewählten Einzelfragen für die WP/vBP-Praxis.  

Die Reihe beginnt am 16. Mai in München. Ehrenamtsträger (Dr. Hasenburg, Vorstandsmitglied 
der WPK), Mitglieder der KfQK bzw. Mitarbeiter der WPK-Geschäftsstelle vermitteln in der Zeit von 
15:00 - 18:00 Uhr vier Themenbereiche: 

https://www.wpk.de/mitglieder/veranstaltungen/wpk-aktuell/
https://www.wpk.de/mitglieder/veranstaltungen/wpk-aktuell/
https://www.wpk.de/fileadmin/documents/Mitglieder/Veranstaltungen/WPK_Kammerversammlung_2019_Einladung.pdf


 IT-Unterstützung im Prüfungsprozess (Dr. Hasenburg)  
 Rechtssicherer Einsatz von Dritten in der WP/vBP-Praxis (Mitarbeiter der Geschäftsstelle)  
 Geldwäscheaufsicht durch die WPK (Mitarbeiter der Geschäftsstelle)  
 Ausgestaltung des QSS in kleine Praxen (Mitglieder der KfQK und Mitarbeiter der 

Geschäftsstelle) 

Weitere Termine: 

 21. Mai 2019 Frankfurt am Main  
 05. Juni 2019 Stuttgart  
 03. September 2019 Berlin  

 10. September 2019 Hamburg  

 30. September 2019 Düsseldorf 

Die Veranstaltungen sind einen Besuch wert. Melden Sie sich bitte hier an.  

 

 

Fallstricke mit der Öffnungsklausel 
2. Wenn die Öffnungsklausel für den Abschlussprüfer verschlossen bleibt 

Eine Öffnungsklausel im Auftragsbestätigungsschreiben schafft noch nicht die Sicherheit, einen 
Honorarnachschlag auch bezahlt zu bekommen. Dies musste ein Berliner Kollege vor kurzem 
erleben (erleiden). Er hat uns das Urteil des Amtsgerichts zur Verfügung gestellt. Seine Erfahrung 
soll Ihnen helfen, dass Ihnen dieses Erlebnis erspart bleibt.  

Folgende Öffnungsklausel hatte er mit dem Unternehmen vereinbart:  

.... Auf der Grundlage der bisher verfügbaren Unternehmensdaten und meiner Einfahrung aus 
anderen Prüfungen rechne ich derzeit mit einem Honorar in Höhe von netto ... EUR." 
„Sollte sich während der Auftragsdurchführung eine Überschreitung des geschätzten Zeitaufwands 

https://www.wpk.de/mitglieder/veranstaltungen/wpk-aktuell/


(80h) von mehr als 10 % ergeben, werde ich unter Darlegung der Gründe und des Zeitnachweises 
rechtzeitig um eine Erhöhung bitten.“ 

Der Richter hat diese Schätzung als Festpreis interpretiert und einen Nachschlag abgelehnt, mit 
der Begründung: 

“Der Wirtschaftsprüfer ist verpflichtet, vor Leistung der Mehrstunden diese unter Darlegung der 
Gründe gegenüber dem Auftraggeber anzuzeigen. Dieser Obliegenheit muss der Abschlussprüfer 
nachkommen, um die zusätzliche Vergütung beanspruchen zu können.“ Schriftliche Hinweise auf 
die Nichteinhaltung der Prüfungsbereitschaft müssen einen konkreten Hinweis auf eine 
Überschreitung des geschätzten Zeitaufwands beinhalten und eine Honorarerhöhung bereits 
beinhalten. Der Richter führt weiter aus: "Die Aufstellung in der Schlussrechnung erfolgte erst nach 
Abschluss der Arbeiten und konnte daher den Nachforderungsanspruch nicht mehr auslösen. Die 
telefonischen Hinweise sind keine Beweise. Pauschale Hinweise auf Mehrarbeit erfüllen nicht die 
qualifizierten Anforderungen der Öffnungsklausel." 

Persönliche Schlussfolgerungen:  

Der Abschlussprüfer und seine Gehilfen müssen zeitnah ihre Stunden bezogen auf die Prüffelder 
aufzeichnen. Sobald der erste Soll-Ist-Vergleich auf Mehrstunden hinweist, muss die Arbeit 
eingestellt werden. Diese wird erst wieder aufgenommen, wenn eine Einigung über die Bezahlung 
der Mehrstunden erzielt wird.  
Es muss alles schriftlich erfolgen, weil der mündliche Gedankenaustausch mit dem Unternehmen 
keine Beweismittel liefert. Dies ist für uns alles sehr lebensfremd! 
 
Berufspolitische Schlussfolgerungen 

Einmal würde uns interessieren, welche Erfahrungen Sie mit der Öffnungsklausel erlebt haben. 
Sind die Fallstricke nicht ein Grund, wieder mal über eine Gebührenordnung bei gesetzlichen 
Abschlussprüfungen nachzudenken? Berichten Sie uns bitte über Ihre Erfahrungen zur 
Öffnungsklausel. Schreiben Sie uns eine E-Mail an: vorstand@wp-net.com.  

 

 

mailto:mvorstand@wp-net.com


Fortbildung 
3. wp.net Fachseminare 

Jahresabschlussprüfung nach ISA und WPO 
Dr. Richard Wittsiepe  

Abschlussprüfung nach dem „ISA-Originalrezepten“ mit vielen Skalierungsbeispielen für Auftragsannahme, 
Durchführung und Berichterstattung, oder ganz einfach: Für eine QK-sichere Abschlussprüfung, QSHB-JAP-ISA. 

Termine: 05. Nov. 2019 in Berlin; 07. Nov. 2019 in Hamburg; 12. Nov. 2019 in Düsseldorf; 14. Nov. 2019 in Frankfurt; 
19. Nov. 2019 in München 

  

Unternehmensbewertung bei KMU 
Dr. Dr. h.c. Thomas Weckerle 

Bewertung von kleinen und mittleren Unternehmen unter Anwendung des wp.net-Hinweises mit Muster-Gutachten 
2019 

Termin: 26. November 2019 in Frankfurt 

  

FDI Grundlagen-Seminar 2019  
Michael Böllner 

Ganztägiges FDI-Spezialseminar (Grundlagenseminar) zur Jahresabschlussprüfung mit Prüfung nach § 29 KWG von 
kleineren und mittelständischen Finanzdienstleistungsinstituten (FDI) sowie zur Prüfung von FDI gem. § 89 WpHG. 
Ganztagesseminar 

Termin: 29. Nov. 2019 in München  

  

FDI Update-Seminar 2018 
Michael Böllner 

Übersicht über die aufsichtsrechtlichen Änderungen (voraussichtlich neue Gesetze, Verordnungen, Rundschreiben, 
Merkblätter); Aktuelles aus der Aufsichtspraxis; Die neuen Regelungen zu MaRisk; Und immer wieder: Neues zur 
Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung; MiFID II / MiFIR - Änderungen des WpHG und der MaComp; 
Kleinanlegerschutzgesetz 

Termine: 14. Jan. 2020 in Berlin; 15. Jan. 2020 in Köln; 16. Jan. 2020 in Frankfurt; 17. Jan. 2020 in München 

  

Pflichtfortbildung für den Prüfer für Qualitätskontrolle 
Michael Gschrei 

Update-Seminar auf Basis der WPO-2016 & der Satzung für Qualitätskontrolle 2016 sowie aktuelle Entwicklungen 
auf der Basis der Hinweise der KfQK. 
Ganztagesseminar mit Teilnahmebescheinigung für den speziellen WPK-Fortbildungsnachweis. 
 
Termine: 13. Mai 2019 in Köln; 17. Mai 2019 in München; 22. Oktober 2019 in München  

  

Prüfung der Finanzanlagevermittler und- berater nach § 24 FinVermV 
Jörg Rompf 

https://www.wp-net.com/jahresabschlusspruefung-nach-isa.html
https://www.wp-net.com/unternehmensbewertung-kmu.html
https://www.wp-net.com/kmu-finanzdienstleister.html
https://www.wp-net.com/kmu-finanzdienstleister.html
https://www.wp-net.com/pflichtfortbildung-pfqk.html
https://www.wp-net.com/pruefung-von-finanzanlagenvermittler-nach-24-finvermv.html


Das Seminar vermittelt Ihnen das für die Prüfung nach § 24 FinVermV erforderliche Wissen. Ein Schwerpunkt bildet 
dabei die Erwartungshaltung der Aufsicht IHK an die Prüfer und ihre Berichte. 
Ganztagesseminar 

Termine: 10. Oktober 2019 in Frankfurt; 17. Oktober 2019 in München 

  

Prüfung der Bauträger nach § 16 MaBV 
Jörg Rompf 

Praktisches Wissen für die Prüfung, Dokumentation und Berichterstattung (auf der Basis von IDW EPS 830 n.F.). 
Halbtagesseminar  

Termine: 11. Oktober 2019 in Frankfurt; 18. Oktober 2019 in München  

 

In drei Wochen melden wir uns mit einem neuen Newsletter zurück. 

Es grüßt Sie aufs Herzlichste 
Ihr Michael Gschrei 

München, 03. Mai 2019 
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Geschäftsführender Vorstand gem. § 26 BGB 
WP StB Michael Gschrei 

Registergericht München:  
Registernummer: 18850 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 
DE244412859 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! Schreiben Sie uns eine E-
Mail oder rufen Sie uns an. 

Klicken Sie hier, um Ihren Newsletter abzumelden: Abmeldung 

https://www.wp-net.com/mabv-bautraegerpruefung-122.html
https://www.wp-net.com/
mailto:info@wp-net.com
https://www.beiratswahlen2018.de/abmeldung-erfolgreich/?email=luxi@wp-net.com



